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Vorwort  
 
 
Unfälle bedeuten für die Betroffenen immer Schmerzen und sind sowohl 
für den Verunfallten als auch für den Betrieb einen Verlust.  
Das vorliegende Sicherheits- und Entsorgungshandbuch soll Ihnen 
Hinweise auf die zu beachtenden Vorsichtsmassnahmen in den 
einzelnen Fachbereichen geben. Die thematisch geordneten Kapitel 
erlauben ein rasches Auffinden der wichtigsten Informationen. Mit dem 
vorliegenden Handbuch möchten wir Sie in die Lage versetzen, Ihre 
Ausbildung an der ETH unfallfrei zu beenden. In Ihrer beruflichen 
Zukunft bietet Ihnen das Handbuch Grundlagenwissen im 
Sicherheitsbereich, welches Ihnen, sowohl als Angestellter als auch in 
einer Vorgesetztenfunktion, sicherheitsbewusstes Arbeiten erlaubt. 
 
Wir wünschen Ihnen ein unfallfreies Studium an der ETH Zürich. 
 
 
 Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (SGU) 
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H A L L O !  
 
 

ICH BIN DEIN SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGS- 
HANDBUCH  

 
 

 
 
 

Wie soll ich eingesetzt werden : 

- Meine Kapitel 1 und 2 behandeln die Grundla gen der generellen 
Sicherheitsvorkehrungen  

- Die Kapitel 3 bis 10 enthalten die spezifischen Hinweise für das 
entsprechende Praktikum  

- Ich diene auch themenübergreifend als Nachschlagewerk   



 

zum Thema Sicherheit:  

2001 wurden der SUVA insgesamt 758 Unfälle (Nicht- und Berufsunfälle) von 
Angestellten der ETH Zürich (ETHZ) gemeldet, darunter 44 Berufsunfälle und 182 
Nichtberufsunfälle mit mehr als drei Tagen Arbeitsunfähigkeit.  

Auch wurden 2001 der Abteilung Sicherheit zehn Schnitt- und zwei 
Augenverletzungen durch Chemikalienspritzer bei StudentInnen gemeldet. Da die 
meisten StudentInnen privat unfallversichert sind und keine Meldung abgeben, dürfte 
die Gesamtunfallzahl jedoch höher liegen. 

Deshalb möchte ich Dir dabei helfen, Gefahren, denen Du während praktischen 
Arbeiten in Laboratorien oder Werkstätten ausgesetzt bist, besser abschätzen zu 
können, um so Unfälle zu vermeiden.  

Ich möchte Dir weder Angst einjagen noch Dich bevormunden!  

Ich möchte Dir dabei helfen, weder Dich selbst noch andere StudentInnen oder 
Angestellte der ETHZ unnötig zu gefährden. Ich stelle Dir Informationen zur 
Verfügung, durch die Du Gefahren besser einschätzen, die nötigen 
Vorsichtsmassnahmen treffen und so Unfälle vermeiden kannst. Deshalb kannst Du 
sicherer und auch selbständiger arbeiten, wenn Du die entsprechenden Kapitel vor 
dem Beginn einer praktischen Arbeit anschaust!   

Also dann, nichts wie los!   

In Kapitel 1 informiere ich Dich über die gesetzlichen Grundlagen und allgemein über 
die Möglichkeiten zu Deinem persönlichen Schutz. Die wichtigsten Erste-Hilfe-
Massnahmen und die Lage der Notfallstationen (falls doch einmal etwas schief 
gehen sollte) findest Du in Kapitel 2. Über das richtige Verhalten im Umgang mit 
verschiedene Medien und technischen Geräten bei Unfällen kannst Du Dich in 
Kapitel 3 bis 10 informieren. 

Nach dieser Lektüre bist Du gewappnet für Deine Praktika und Deine Diplom- oder 
Doktorarbeit und Dir (und Deinen KommilitonInnen) kann eigentlich (fast) nichts mehr 
passieren! 

zum Thema Entsorgung:  

An der ETHZ entstanden 2001 insgesamt über 250 Tonnen speziell zu entsorgende 
Abfälle, darunter rund 50'000 Liter organische Lösungsmittel, 4'350 Liter saure 
Metallsalzlºsungen, 2'570 Kilo anorganische Laborchemikalien und 39ô500 Kilo Glas. 

Genau wie Du zu Hause Glas, Papier, Metalle und Sondermüll (Batterien, 
Medikamente etc.) vom sonstigen Abfall trennst, kannst Du auch hier an der ETHZ 
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem Du meine Ratschläge zur 
Entsorgung von Abfällen in den Kapiteln 3 bis 10 befolgst. Es ist eigentlich genau so 
einfach wie bei Dir zu Hause und hoffentlich auch genau so selbstverständlich! 

Also dann, ich hoffe, wir sehen uns noch oft und ich kann alle Deine 
Fragen beantworten!  

Dein Siche rheits - und Entsorgungs -Handbuch
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1. ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN 

1.1 Gesetzliche Grundlagen  

Studierende an der ETHZ unterstehen unter anderem der Verordnung über die 
Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV), die 1983, gestützt auf das 
Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), erlassen wurde. Wichtig ist für 
Dich vor allem der Artikel 11, in welchem die Pflichten des Arbeitnehmers 
beschrieben werden. Dieser Artikel verpflichtet Dich, die in diesem Handbuch 
beschriebenen allgemein anerkannten Sicherheitsregeln zu berücksichtigen, die 
persönliche Schutzausrüstung (z.B.. Schutzbrillen) konsequent zu benützen und 
Mängel sofort zu beheben oder zu melden. Artikel 44 verpflichtet Dich, im Umgang 
mit gesundheitsgefährdenden Stoffen die notwendigen Sicherheitsmassnahmen zu 
treffen. In den Artikeln 3 bis 10 wird umgekehrt die ETHZ als Arbeitgeberin 
verpflichtet, für einen sicheren Betrieb zu sorgen, indem sie z.B. persönliche 
Schutzausrüstungen zur Verfügung stellt und Dich über mögliche Gefahren aufklärt. 
Diese Aufgaben übernimmt an der ETHZ die Abteilung Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt (Abt. SGU).  
 
Bei der Arbeit mit Medien und Geräten sind verschiedene gesetzliche Vorschriften 
wie das Giftgesetz, die Stoffverordnung oder die Strahlenschutzverordnung relevant. 
Sie enthalten auch Bestimmungen zur korrekten Entsorgung von Abfällen. Beson-
ders wenn Du im Rahmen einer Diplom- oder Doktorarbeit selbständig in Laborato-
rien oder Werkstätten arbeitest, ist es empfehlenswert, einen Blick in die für Dein 
Fachgebiet massgebenden Vorschriften zu werfen, damit Du im Schadensfall keine 
unangenehmen Überraschungen (z.B. bezüglich Haftung) erlebst, denn jede/r ist 
entsprechend seiner Ausbildung für seine Handlungen verantwortlich.  

1.2 Möglichkeiten zum persönlichen Schutz  

Unfälle können vermieden werden! Informationen dazu findest Du in diesem Hand-
buch. Dabei wird jeweils nach dem Ă3-Stufen -Prinzipñ vorgegangen: 
 
1. Stufe: GEFAHR BESEITIGEN  
 (Alternativen suchen) 
 
 
 
 

 

2. Stufe: GEFAHR ABSCHIRMEN 
 (Sicherheitsvorkehrungen) 
 
 
 
 
3. Stufe: MENSCHEN SCHÜTZEN 
 (Verhaltensvorschriften) 
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Die Schutzwirkung nimmt, insbesondere bezüglich der Zuverlässigkeit, von oben 
nach unten ab. Erst als letzte Stufe, wenn eine Beseitigung oder Abschirmung einer 
Gefahr nicht möglich ist, dient Dir als Schutz einerseits sicherheitsgerechtes Verhal-
ten und andererseits das Tragen spezieller Schutzausrüstungsgegenstände. 
Nachfolgend werden diese Möglichkeiten zum persönlichen Schutz näher 
beschrieben. 

1.2.1 Augenschutz  

Die Augen können durch mechanische Einwirkung, Hitze, Chemikalien oder Ener-
giestrahlen verletzt werden.  
 
Die Erfahrung zeigt, dass an der ETHZ vor allem der Umgang mit chemischen 
Stoffen und in neuerer Zeit auch die Arbeit mit Energiestrahlen (Laser) zu Augen-
verletzungen führen können. Solche Verletzungen lassen sich in den meisten Fällen 
durch das Tragen von geeigneten Schutzbrillen  verhindern. Schutzbrillen haben 
relativ grosse, speziell bruchsichere Gläser und einen schlagsicheren, hitzebeständi-
gen Rahmen. Wichtig ist selbstverständlich ausserdem das sicherheitsbewusste 
Verhalten im Umgang mit Chemikalien oder Energiestrahlen. 
 
Falls Du im Rahmen Deines Studiums ein Chemiepraktikum absolvierst, erhältst Du 
von der ETHZ eine Schutzbrille (s. unten). Diese Brille schützt Deine Augen besser 
als eine gewöhnliche Korrekturbrillen, da sie neben den bereits erwähnten 
Sicherheitsgläsern und -rahmen ausserdem einen Seitenschutz hat. Bei der Arbeit 
mit grösseren Mengen stark ätzender Säuren oder Laugen solltest Du eine 
geschlossene Schutzbrille (s. unten) und ein Gesichtsschutzschild tragen. 

  
Abb. 1.1: Schutzbrille mit Sicherheitsgläser und 

Seitenschutz  

 

Abb. 1.2: geschlossene Schutzbrille 

 

Linsen  solltest Du bei der Arbeit mit Chemikalien nicht tragen , da sie einerseits die 
Wirkung von zwischen Linse und Auge eingedrungenen Chemikalien verstärken und 
andererseits die Entfernung der Linsen selbst durch gewisse Chemikalien stark er-
schwert wird!  
Bei der Arbeit mit Lasern werden Dir spezielle Laserschutzbrillen zur Verfügung ge-
stellt, die jedoch nur vor jeweils einer bestimmten Wellenlänge Schutz bieten. 

1.2.2 Hautschutz  

Die Haut kann durch mechanische Einwirkungen, wie Hitze, Kälte, Chemikalien, 
Mikroorganismen oder Energiestrahlen geschädigt werden. An der ETHZ kannst Du 
mit allen Gefahrenquellen in Kontakt kommen. Der Hautschutz, welcher mindestens 
aus einer Handcrème oder Handschuhen besteht, muss deshalb den jeweiligen 
Gefahrenquellen angepasst werden. Auch hier steht das sicherheitsgerechte Ver-
halten an erster Stelle. 
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Eine der häufigsten mechanischen Verletzungen, die Schnittwunde an den Händen, 
lässt sich einerseits durch die Verwendung von Handschuhen beim Umgang mit 
Glasgeräten und andererseits durch die richtige Schneidtechnik verhindern. Wichtig 
bei der Arbeit mit Gefahrenstoffen ist ausserdem eine gründliche Pflege der Haut vor 
und nach der Arbeit im Labor. 

1.2.3 Schutzkleidung  

Schutzkleidung wie etwa ein Labormantel ist wichtig, um den ganzen Körper oder 
auch die Kleidung gegen störende oder schädliche Einwirkungen wie Schmutz oder 
Chemikalien zu schützen resp. bei einer Kontamination oder einem Brandherd mög-
lichst rasch entfernen zu können. In Reinräumen ist Schutzkleidung Voraussetzung, 
um die Verschmutzung der Reinräume durch Strassenstaub etc. zu verhindern. In 
Reinräumen ist deshalb das Tragen von speziellen Schutzanzügen obligatorisch. In 
chemischen Praktika und Werkstätten ist das Tragen eines Labormantels entweder 
vorgeschrieben oder empfohlen.  

1.2.4 Gehörschutz  

Gehörschutz kann an der ETHZ, insbesondere in Werkstätten oder im Bereich 
Maschinenlabor, nötig werden. Denk daran, dass Gehörschäden in jedem Fall irre-
versibel sind! 
 
Zum Schutz des Gehörs gibt es verschiede Gehörschutzpfropfen oder -kapseln. 
Wichtig ist, dass sie konsequent getragen werden, da ihre Schutzwirkung sonst stark 
vermindert wird. Beispielsweise ist jemand, der bei einem Lärm von 100 dB(A) 
arbeitet und während 10 % der Arbeitszeit keinen Gehörschutz trägt, immer noch 
einer (schädlichen) Lärmbelastung von 90 dB(A) ausgesetzt. Die SUVA hat Dauer-
schalldruckpegel (Leq) ab 88 dB(A) während mindestens acht Stunden pro Tag als 
gehörgefährdend eingestuft (SBA Nr. 147).  

1.2.5 Atemschutz  

Die Atemwege und Lungen können durch Staub, Chemikaliennebel oder -dämpfe 
und verschiedene Gase geschädigt werden. Gase oder Dämpfe können nach dem 
Einatmen auch schädlich auf das zentrale oder periphere Nervensystem oder ver-
schiedene Organe wie Leber oder Niere wirken. 
 
Auch hier steht sicherheitsbewusstes Verhalten an erster Stelle der Unfallverhütung. 
So sollten chemische Reaktionen, bei denen schädliche Dämpfe oder Gase 
entstehen können, grundsätzlich in den Kapellen durchgeführt werden: Die Kapellen 
müssen eingeschaltet sein und die Frontscheiben wann immer möglich geschlossen 
werden. Informiere Dich insbesondere vor Beginn der Reaktion, welche Stoffe 
entstehen könnten, da einige gefährliche Gase wie etwa Kohlenmonoxid geruchlos 
sind! 
 
Bei mechanischen Arbeiten kannst Du z.B. die Werkstücke benetzen, um die Ent-
stehung von Staub zu verhindern. Ist dies nicht möglich, muss für eine Quellenabluft 
gesorgt werden. Die Möglichkeiten für den Atemschutz reichen von einer einfachen 
Staubmaske über Halbmasken zur Vollmaske mit den entsprechenden Schutzfiltern. 
Falls keine ausreichende Sauerstoffversorgung gewährleistet ist, kann diese durch 
den Einsatz von Pressluftatemgeräten sichergestellt werden.  
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2. ERSTE HILFE 
 
In den Korridoren/Treppenhäusern stehen Erste -Hilfe -Beutel  (Zip-Bag) zur 
Verfügung. Orientiere Dich vor Arbeitsbeginn über die Standorte. Verbrauchte 
Materialien können bei der Loge des Gebäudebereichs oder der Abteilung Sicherheit 
(safety@su.ethz.ch) bezogen werden.  

2.1 Bergung  

Als erstes muss das Opfer aus dem Gefahrenbereich gebracht resp. von der Gefah-
renquelle getrennt und die lebensrettenden Sofortmassnahmen  getroffen werden!  

In jedem Fall als oberstes Gebot den Selbstschutz beachten!  
 

- Bei Unfällen mit Strom: Strom unterbrechen (ausschalten, Stecker zie-
hen oder Sicherung entfernen). Ist das nicht 
sofort möglich, Opfer durch nichtleitenden Ge-
genstand (z.B. Holzlatte) von unter Spannung 
stehenden Teilen trennen oder an der Kleidung 
wegziehen; dabei selber isoliert stehen (z.B. 
trockenes Brett, dicke Zeitung) und sonst nichts 
berühren (Wand, andere Person etc.)! Evtl. 
weiter bei 2.3 oder 2.4 

- Bei Unfällen mit Gas  
  oder giftigen Dämpfen: Bergung nur mit Atemschutz. Opfer sofort an die 

frische Luft bringen, evtl. weiter bei 2.3 
- Bei Brandunfällen: Brennende Person aufhalten und löschen 

(Notdusche, Löschdecke, Tücher, insb. bei 
synthetischen Stoffen nie mit der Hand!), weiter 
bei 2.8 

- Bei Verätzungen: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, weiter 
bei 2.9 

 
Allgemein folgendes beachten:  
- Atmung und Puls überprüfen (siehe 2.3) 
- vor Witterungseinflüssen schützen (z.B. zudecken) 
- Frischluftzufuhr ermöglichen 
- Beengende Kleidung öffnen 

2.2 Alarmierung  

Den Unfall sofort einer Aufsichtsperson melden. Falls nötig die entsprechenden Not-
fallnummern  anrufen (von fast jedem internen Apparat aus möglich): 
 

Alarmzentrale  

Tel. 888 (24 h) 

von extern 
044 342 11 88 

Unterstützt Tag und 
Nacht bei Notfällen . 
Bei Sachschäden oder 
schwereren Verletzungen 
auf jeden Fall beiziehen!  

  
Feuerwehr  0-118 
Sanität  0-144  
Polizei  0-117 

 
Das Sanitätsfahrzeug muss eingewiesen werden.  
Im Brandfall  auch das Merkblatt ĂEs brennt - Was tun?ñ beachten. 
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2.3 Atemstillstand, Herz -Kreislauf -Stillstand  

BLS + AED für Laien 

Reanimations - Richtlinien 2005 Swiss Resuscitation Council (SRC)  

nach Guidelines American Heart Association (AHA)  

Basic Life Support (BLS) + Automatischer Externer Deýbrillator (AED) für Erwachsene  

BLS- und AED- Algorithmus für Erwachsene (Übersetzt nach AHA / Circulation 2005;112:IV-22) Scherrer/Schuhwerk  

23.6.2006  
www.resuscitation.ch  © Swiss Resuscitation Council, REA2000 2006  
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2.4 Lagerung eines Bewusstlosen  

Um eine mögliche Erstickung durch Fremdkörper oder die nach hinten fallende 
Zunge zu vermeiden, müssen Bewusstlose sofort seitlich  gelagert werden (siehe 
unten). Es muss kontrolliert werden, ob die Atemwege frei  sind. Fremdkörper sofort 
entfernen! 

 
 
 

2.5 Blutende Wunden  

- Kleine Schnittwunde:  ausbluten lassen, Desinfektion, Verband 
- Grosse Schnittwunde: evtl. Blutstillung (siehe unten), Deckverband, 

Arzt 
- Stichverletzungen: sind gefährlich!  Steckendes Objekt wenn mög-

lich nicht herausziehen, unbedingt ärztliche Be-
handlung 

- Fingerverletzungen: Fingerringe sofort ausziehen. Falls die Verlet-
zung nicht eindeutig harmlos ist, immer in ärztli-
che Behandlung begeben.  

 
Blutstillung  

- Blutendes Körperteil soweit wie möglich hochhalten 

- Druckverband anlegen: 

 dickes Druckpolster auf eine Kompresse drücken und mit Binde oder Kra-
watte aus zusammengefaltetem Dreiecktuch festbinden. 

Falls die Blutung nicht aufhört:  

- Zweiten Druckverband über den ersten anlegen 

- Zusätzlicher Fingerdruck:  

 Arterie in Richtung Herz auf den darunter liegenden Knochen drücken (siehe 
unten). Die Oberschenkelschlagader kann ggf. auch durch maximales 
Beugen im Hüftgelenk abgedrückt werden. 

 
- Falls ein Abdrücken der Arterie nicht möglich ist, kann auch ein Finger oder 

die Faust direkt in die Wunde gepresst werden  
Sicherung der Blutstillung:  
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- Deckverband bei leichteren Blutungen (evtl. kurzzeitiger Fingerdruck auf den 
Verband) 

- Druckverband bei stärkeren Blutungen (siehe oben), falls ungenügend, 
Hochlagerung steigern, ruhig stellen. In ärztliche Behandlung begeben. 

Bei starken Blutungen besteht die Gefahr des Schocks! (siehe unten) 

2.6 Schock  

Folgende Symptome  weisen auf einen Schock hin (nicht immer alle oder gleichzei-
tig): 

- kalter Schweiss auf der Stirn, auffallende Unruhe 

- fahle Blässe, kalte Haut (insb. an den Extremitäten) 

- schneller und schwächer werdender, schliesslich kaum tastbarer Puls 
 

Falls das Opfer diese Symptome aufweist, muss als erstes die Blutung 
gestillt  werden. Den Patienten flach lagern. Ausserdem müssen 
Wärmeverlust vermieden, Puls und Atmung kontrolliert und Orientierungs-
fragen gestellt werden. In ärztliche Behandlung begeben. 

2.7 Augenverletzungen  

Wenn Chemikalien  in die Augen gelangt sind, müssen diese mindestens 
10 bis 15 Minuten mit Hilfe einer Augendusche oder leise fliessendem 
Wasserstrahl lauwarm gespült werden. Dabei sollte eine zweite Person 
die Augen des Opfers offen halten. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
müssen sofort entfernt werden.  

 
Besonders sorgfältig und lang muss die Augenspülung nach Kontakt mit folgenden 
Substanzen gespült werden: 
- Flussäure 
- Alkalische Verbindungen (Natron-, Kalilauge, Ammoniak, Amine etc.) 
Niemals versuchen, eingedrungene Substanzen mit anderen Chemikalien zu 
neutralisieren!  
Opfer erst nach  der Spülung zur Augenklinik bringen (Plan siehe S. 12).  
 

Wenn Fremdkörper  (z.B. Glassplitter) in die Augen eingedrungen sind, 
muss: 
- das Opfer daran gehindert werden, sich die Augen zu reiben 
- falls nötig eine Augenspülung wie oben beschrieben durchgeführt 

werden. 
- Nur lose sitzende Fremdkörper dürfen z.B. mit der Ecke eines sauberen 

Tuches (nie mit einer Pinzette) entfernt werden. Nie versuchen, fest -
sitzende Fremdkörper zu entfernen!  

- Opfer liegend  in die Augenklinik transportieren. 
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2.8 Verbrennungen  

Nach dem Löschen Kleidung, die nicht an der Haut festklebt, sofort ent-
fernen. Verbrannte Hautpartie sofort mit kaltem Wasser kühlen, bis 
Schmerzlinderung eintritt (20 bis 30 Minuten). Erst danach weiterbehan-
deln (lassen)! 

- Haut nur gerötet: Evtl. Kühlung wiederholen, wenn erneut Schmerzen auf-
treten; ärztliche Behandlung, falls grossflächig 

- Blasenbildung: Keine Salben verwenden! Blasen nicht aufstechen, ärztli-
che Behandlung. 

2.9 Verätzungen  

Verunreinigte Kleidung, sofort ausziehen, nicht mehr benützen. Betroffene 
Partien mit viel Wasser spülen. Organische Substanzen mit Seifen-
wasser, niemals mit Lösungsmitteln (Alkohol etc.) entfernen.  

 
Ansonsten wie bei Verbrennungen vorgehen (siehe 2.8). 
Falls die Gefahr einer perkutanen Vergiftung besteht, siehe 2.10. 

2.10 Vergiftungen  

Im Falle einer Vergiftung ist es für die richtige ärztliche Behandlung wichtig, dass 
eine Probe des Giftes (Substanz, Gasprobe, Erbrochenes etc.) sichergestellt wird! 
Das Schweizerische Toxikologische Informationszentrum  (TOX 0-145) gibt 
Auskunft über die geeigneten Erste-Hilfe-Massnahmen. 
 
Orale Vergiftungen  
Grundsätzlich können orale Vergiftungen durch die Anwendung von Giftballons, 
Pipettierhilfen etc. ausgeschlossen werden! 
Bei der Behandlung oraler Vergiftungen werden 2 Substanzklassen unterschieden: 
 

1. Gewöhnliche Gift e (Metallsalze, organische Substanzen, Insektizide 
etc.) und nicht mit Wasser mischbare Lösungsmittel  (Benzol, 
Toluol, Petrol, Äther etc.) 

 Brechreiz so schnell wie möglich auslösen, und zwar entweder durch 
mechanische Reizung der Rachenwand oder durch die Eingabe von 
lauwarmem Kochsalzwasser (ca. 3 gehäufte Kaffeelöffel Salz pro 
Glas). So oft wiederholen, bis das Erbrochene klar ist. Anschliessend 
ärztliche Behandlung. 

2. Ätzende Flüssigkeiten  (Säuren, Laugen etc.) 
 Sofort soviel Wasser wie möglich trinken lassen, auf keinen Fall Brech-

reiz hervorrufen, ärztliche Behandlung. 

 
Wichtig:  
- Bewusstlosen nichts zu trinken geben, sie könnten daran ersticken!  
- Nie versuchen, die verschluckte Chemikalie mit einer anderen zu neutralisie -

ren!  
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Perkutane Vergiftung  
Betroffene Hautpartien sofort freilegen und gut mit Seifenwasser waschen, ärztliche 
Behandlung.  
 
Gasvergiftung  
Nach der Bergung des Opfers aus der Gefahrenzone Frischluftzufuhr gewährleisten, 
Opfer ruhig halten und Atmung überwachen. Beim Bewusstlosen ABC-Schema 
anwenden (siehe 2.3) Mit dem Sanitätsfahrzeug (Tel. 0-144) ins Spital bringen.  
 

2.11 Notfallstationen  

Falls nur leichtere Verletzungen vorliegen, kann das Opfer in Begleitung einer wei -
teren Person  die Notfallstation selbständig aufsuchen. Bei Augenverletzungen direkt 
in die Augenklinik! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatur: 
Swiss Resuscitation Council, REA2000 2006: BLS- und AED- Algorithmus für Erwachsene (Übersetzt 

nach AHA / Circulation 2005;112:IV-22) Scherrer/Schuhwerk 23.6.2006 
Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand e.V. (BAGUV); Abteilung Unfall-

verhütung und Arbeitsmedizin (Hrsg.): Sicheres Arbeiten in chemischen Laboratorien; Einführung 
für Studenten; Kapitel 11; 2. Auflage; Deutschland, 1988  

Kühn; Birett: Merkblätter Gefährliche Arbeitsstoffe; Band 5 und 6, ecomed; Landsberg/Lech; Loseblatt-
sammlung ab 1975 

Roth; Daunderer: Giftliste; Giftige, gesundheitsschädliche, reizende und krebserzeugende Stoffe; 
Band 1; Teil I (Notfallhilfe); 5. Auflage; ecomed; Landsberg/Lech; 1981 

Augenklinik: 
Universitätsspital 

Zürich , 
Frauenklinikstr. 24  

Notfallstation: 
Universitätsspital 

Zürich , 
Schmelzbergstrasse  
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3. ARBEITEN MIT CHEMIKALIEN  
Dieses Kapitel hilft Dir, Dich im Umgang mit Chemikalien sicherheitsgerecht zu ver-
halten, Gefahrenquellen zu erkennen und so Unfälle (die oft durch Unwissenheit oder 
falsches Verhalten verursacht werden) zu vermeiden.  
 
Was aus einer vermeintlich harmlosen Situation entstehen kann, zeigt folgendes 
Beispiel:  
In einem Mikrobiologielabor arbeitete ein Student mit einer Impföse, um Mikroorga-
nismen auf einem Nährmedium zu verteilen. Um die Öse zu desinfizieren, tauchte er 
sie zwischen den Arbeitsschritten in eine Schale mit 70-prozentigem Alkohol und 
flammte sie anschliessend mit einem Bunsenbrenner ab. Dabei geriet er mit der 
Schale zu nahe an die Flamme des Bunsenbrenners und der Alkohol entzündete 
sich. Der Student liess die Schale fallen. Dadurch entzündete sich die ebenfalls in 
der Kapelle stehende Alkoholflasche. Die Folgen zeigt die untenstehende Fotografie 
des Unfallortes. Der Student wurde glücklicherweise nicht verletzt. 
 

 
Abb. 3.1: Folgen eines Laborbrandes durch unsachgemässen Umgang mit brennbaren Chemikalien 

 
Im Abschnitt 3.1 erhältst Du Hinweise zum allgemeinen Verhalten im Chemielabor. In 
zwei separaten Kapiteln werden Reaktionen unter erhöhtem Druck und das Arbeiten 
in Reinräumen behandelt. 
Der Abschnitt 3.4 enthält Informationen über Gefahrenpotentiale und toxikologische 
Eigenschaften ausgewählter Chemikalien sowie Hinweise zur Ersten Hilfe.  
Hinweise zur Entsorgung von Chemikalien findest Du im Abschnitt 3.5 
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3.1 Sicheres Arbeiten mit Chemikalien  

3.1.1 Allgem eines Verhalten  

Č Arbeite nie alleine  im Labor. 

Č Wegen der Brandgefahr und wegen der Gefahr oraler Vergiftungen ist im 
Chemielabor Rauchen generell untersagt . 

Č Ess- und Trinkwaren  dürfen nicht im Labor aufbewahrt oder konsumiert 
werden. 

Lebensmittel, die zu Versuchszwecken im Labor verwendet werden, sind mit 
folgendem Zeichen zu versehen:    

 

Č BesucherInnen  haben nur mit ausdrücklicher Bewilligung der/des Assi-
stenten/in Zutritt zum Labor. Statte Sie in jedem Fall zu Ihrer eigenen 
Sicherheit mit einer Besucherb rille  aus. 

Č Am Abend Fenster und Kippflügel schliessen, sämtliche Medien (Wasser, 
Gas, Strom etc.) abstellen, Hocker versorgen und Waagen abstellen, falls 
nötig reinigen und mit der Haube abdecken. 

3.1.2 Verhalten bei Unfällen  

siehe Kapitel 2  

3.1.3 Persönl iche Schutzmassnahmen  

Č Trage im Labor immer eine Schutzbrille . 

Č Vermeide möglichst das Tragen von Kontaktlinsen. 

Č Arbeite nicht ohne Labormantel . 

Č Trage beim Arbeiten mit grösseren Mengen ätzender Flüssigkeiten immer 
eine geschlossene Schutzbrille  und ein Gesichtsschutzschild. 

Č Verwende bei der Arbeit mit ätzenden oder toxischen Substanzen Hand-
schuhe . 
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3.1.4 Chemikalien  

Č Beschrifte jede Chemikalienflasche mit einer Etikette , die mindestens fol-
gende Angaben enthält: 

- Name der Substanz 

- Bruttoformel 

- Einfülldatum 

- Name der/des Verantwortlichen 

Verwende für die Beschriftung nur wasserfeste, schwarze Filzstifte oder 
Kugelschreiber, andere Stifte werden nach kurzer Zeit unlesbar. Am 
Chemikalienschalter sind auch Etiketten erhältlich. 

Č Der Bezug von Giften für private Zwecke sowie jegliche Weitergabe von 
Chemikalien an Dritte ist untersagt. 

Č Beim Bezug von gewissen Chemikalien ist ein vom/von der Assistenten/in 
unterzeichneter Giftschein  vorzuweisen. 

Č Bewahre am Laborplatz nur die jeweils kleinstmögliche Menge von Chemi-
kalien auf. 

Č Informiere Dich , bevor Du einen Versuch beginnst, sorgfältig über die 
physikalischen Eigenschaften, die Giftigkeit und die (evtl. gefährlichen) 
Reaktionseigenschaften der entsprechenden Chemikalien. Siehe dazu 
auch Kapitel 3.4 und Kapitel 7.2. 

Č Chemikalienlösungen nie mit dem Mund , sondern ausschliesslich mit 
einer Pipettierhilfe pipettieren  (Gefahr oraler Vergiftungen!). 

Č Verwende für die Versuche nur einwandfreie, saubere Gefässe . Insbe-
sondere dürfen niemals Gefässe verwendet werden, die noch Chemika-
lienrückstände enthalten. 

Č Verwende zur Aufbewahrung von Chemikalien keine Lebensmittel -
gefässe . 

Č Führe die Versuche mit den jeweils kleinstmöglichen Mengen durch. 

Č Stelle Chemikaliengefässe, Flaschen und Geräte immer möglichst weit 
hinten  auf die Arbeitsfläche (Gefahr des Herunterfallens bei Anstossen). 

Č Wenn Du einen Stoff in einem offenen Gefäss erhitzt, darf die Öffnung 
nicht gegen eine Person gerichtet sein. 

Č Verwende bei Erhitzen von Substanzen möglichst Siedesteine,  aber achte 
darauf, dass beim Einwerfen der Steine die Temperatur der Flüssigkeit 
noch weit  unter dem Siedepunkt liegt. Die Flüssigkeit könnte sonst plötz-
lich aufkochen und herausspritzen (Siedeverzug). 

Č Entferne verschüttete Chemikalien, Wasserlachen auf dem Boden u.ä. 
immer sofort (Verletzungsgefahr). 

Č Vorsicht beim Verdünnen konzentrierter Säuren  mit Wasser und beim 
Lösen fester Alkalihydroxide  (z.B. KOH, NaOH): Säure oder Base immer 
unter Rühren in Wasser geben, nie umgekehrt (Wärmeentwicklung!). 
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Č Lösungsmittel : 

- Reduziere die Vorräte  auf ein Minimum (Brandgefahr). Benutze auf Ar-
beitstischen und in Kapellen nur Flaschen mit höchstens 500 ml Inhalt. 

- Lösungsmittel mit Ethergruppe  (R1-O-R2, z.B. CH3-O-CH3) und meh-
rere Kohlenwasserstoffe (z.B. Buten C4H8) bilden nach längerem Stehen 
hochexplosive Peroxide. Kontrolliere vor jeder Handhabung den Per-
oxidgehalt mit dem Mercloquant-Peroxidtest! Ist er höher als 0,01% (= 
100 ppm, als H2O2 angegeben), müssen die Peroxide vernichtet werden. 
Periodisch alle 3 Monate kontrollieren. Bei ungewöhnlicher Viskosität 
oder Kristallbildung Flasche nicht öffnen! AssitstentIn benachrichtigen. 

Č Bei der Destillation peroxidbildender Verbindungen Restvolumen im Kolben 
lassen, nie bis zum Trocknen eindampfen! Destillate lichtgeschützt, evtl. 
mit Inhibitor, aufbewahren. 

Č Beachte bei der Entsorgung der Chemikalien Kapitel 3.5 . 

3.1.5 Handhabung von Glas und Glasapparaturen  

Č Sorge bei jeder Arbeit mit Glas oder Glasapparaturen, insbesondere beim 
Einführen von Glasröhren in Gummischläuche o.ä., für den Schutz Deiner 
Hände  (Lederhandschuhe, Stofflappen verwenden). Stichverletzungen 
durch abgebrochene Glasrohre sind gefährlich! 

Č Dünnwandige Glasgefässe , besonders Mess- und Erlenmayerkolben, 
dürfen nicht evakuiert  werden. Vakuumexsikkatoren sind mit Parafilm zu 
überziehen. Sie dürfen nicht in evakuiertem Zustand transportiert werden.  

Č Dickwandige Saugflaschen  nicht erhitzen (zum Evakuieren geeignet). 

Č Grosse Glasflaschen  beim Transport nie am Hals und schon gar nicht am 
Stopfen halten, sondern am Boden anfassen  (Bruchgefahr). Sie dürfen 
nur auf tiefen Regalen abgestellt werden. 

Č Fülle Glasflaschen nie über 90 Prozent ihres Fassungsvermögens. Um 
festsitzende Glasstopfen zu vermeiden, empfiehlt es sich, falls möglich 
Flaschen mit Schraubverschluss  zu verwenden. 

Č Festsitzende Schliffe  nie mit Gewalt, sondern durch leichtes Klopfen mit 
einem Holzstück oder durch leichtes Erwärmen der Hülse (möglichst 
gleichzeitig Kern kühlen) lösen. 

Č Entsorge Glasabfälle nach der Reinigung mit dem entsprechenden Lö-
sungsmittel nur in die eigens dafür vorgesehenen Behälter. Wirf sie nie in 
gewöhnliche Abfallkörbe (Verletzungsgefahr für das Putzpersonal!). 
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3.1.6 Elektrische Apparate, Heizquellen  

Č Elektrische Apparate dürfen nicht im Bereich von Spritzwasser  stehen. 

Č Halte sie immer sauber und frei von korrosiven S ubstanzen . Dies gilt 
besonders für Waagen. Nach Gebrauch zuerst Stecker herausziehen und 
anschliessend sorgfältig reinigen. 

Č Melde  defekte Apparate  sowie defekte oder korrodierte Kabel und 
Stecker  sofort dem/der Assistenten/in zur Reparatur. Versuche nicht, 
Schäden selber zu beheben (Isolierband etc.)! 

Č Bei mit Fehlerstromschaltern  ausgerüsteten Laborplätzen darf der Strom 
nicht mit der Prüftaste des Schalters ausgeschaltet werden (übermässige 
Abnützung des Fehlerstromschalters). 

Č Verwende offene Flammen  nur als Heizquelle, falls andere nicht anwend-
bar sind. 

Č Vergewissere Dich vor Inbetriebnahme des Bunsenbrenners , dass sich 
keine brennbaren Stoffe in der Nähe der Flamme befinden. Arbeite in 
organischen Laboratorien grundsätzlich in der Kapelle. 

Č Verwende Wasser bäder  nicht zum Erwärmen von Behältern mit Substan-
zen, die mit Wasser heftig reagieren (Alkalimetalle, Metallhydride, organo-
metallische Verbindungen). 

3.1.7 Gasflaschen  

siehe Kapitel 7 

3.1.8 Brandschutz  

Č Informiere Dich vor Beginn der Arbeit in einem Labor über die Standorte 
und die Funktionsweise der Notduschen  und der Löscheinrichtungen  
sowie über die Fluchtwege .  

Č Beschränke die Menge der am Laborplatz 
aufbewahrten brennbaren Flüssigkeiten  auf ein 
Minimum (siehe Beispiel S. 11!) und trenne sie 
räumlich von starken Oxidationsmitteln. 

Č Verwende für die Aufbewahrung brennbarer 
Flüssigkeiten im Kühlschrank  nur Kühlschränke, die 
zu diesem Zweck umgebaut wurden und wie folgt 
gekennzeichnet sind (siehe rechts). 

 

Beachte ausserdem die Instruktionen der AssistentInnen, die Anschläge und das 
Merkblatt ĂEs brennt - Was tun?ñ am Anfang von Kapitel 2. 
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3.1.9 Medien  

Č Betätige das Gashauptventil erst, 
nachdem Du Dich vergewissert hast, 
dass sämtliche angeschlossenen 
Apparaturen noch geschlossen sind 
resp. geschlossen wurden.  

Č Stelle  am Abend Gas, Wasser, Strom, 
Pressluft und Vakuum sowie die 
Kapellenventilation ab . 

Č Nachtversuche  dürfen nur mit 
Bewilligung der Aufsichtsperson laufen 
gelassen werden, wobei sämtliche 
Schläuche mit Briden zu sichern sind 
und eine Nachttaf el (siehe rechts) an-
zubringen ist.  

(Download unter:  
www.sicherheit.ethz.ch, Laborsicherheit) 
 

3.1.10 Kapellen  

Č Führe alle Arbeiten, bei denen giftige, brennbare oder sonstwie gefährliche 
oder übelriechende Gase, Dämpfe oder Aerosole entstehen oder frei 
werden können, in einer Kapelle durch. 

Č Die Benützung der Kapelle ist jedoch kein Freipass  für die Freisetzung 
von beliebigen Mengen von Substanzen und Chemikalien. Giftige und kor-
rosive Gase und Dämpfe sind mittels in der Literatur beschriebenen Appa-
raturen an Ort und Stelle zu absorbieren. So werden sowohl Belästigungen 
der Umgebung als auch teure Schäden an der Ventilationsanlage vermie-
den. 

Č Schliesse die Frontscheibe  der Kapelle wann immer möglich. 

Č Apparaturen sind möglichst hinten  bei der Kapellenrückwand aufzustel-
len. 

Č Bei Kapellen, die mit einem Schalter für die Wahl der Absaugleistung aus-
gestattet sind, darf die höchste Stufe aus Gründen des Umweltschutzes 
nur während der tatsächlichen Arbeit benützt werden Sonst geht wertvolle 
Wärmeenergie unnötig verloren. 
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3.2 Chemische Reaktionen unter erhöhtem Druck  

Bestimmte Reaktionen müssen unter erhöhtem Druck durchgeführt werden, um 
bspw. die Löslichkeit von Gasen in einer Flüssigkeit zu erhöhen. Der erhöhte Druck 
birgt gewisse zusätzliche Risiken in sich, die besondere Sicherheitsvorkehrungen 
nötig machen. 

3.2.1 Chemikalien  

Č Besondere Vorsicht  ist bei folgenden Substanzen geboten: 

- Sauerstoff und Stickoxide (Explosionsgefahr) 

- Ethylenoxyd (Explosionsgefahr) 

- Nitroverbindungen (Gefahr explosionsartiger Zersetzung) 

- Wasserstoff (Explosionsgefahr) 

- Acetylen, Ammoniak, Hydrazin (bilden explosive Verbindungen mit 
Kupfer) 

- Halogene (Korrosion von Stahl) 

- stark saure oder alkalische Medien (Korrosion) 

Manche Gase sind ausserdem giftig . Informiere Dich vor Beginn der 
Reaktion genau über die Reaktionseigenschaften und die Giftigkeit der 
Chemikalien! Siehe dazu auch Kapitel 3.4 und Kapitel 7.2. 

3.2.2 Apparaturen  

Č Verwende für Reaktionen unter erhöhtem Druck nur geeignete und dafür 
zugelassene Apparaturen und Gefässe . 

Č Die Apparatur darf nur an dafür geeigneten Orten  aufgebaut werden (evtl. 
Hochdrucklabor). 

Č Beim Einleiten von Gasen in Flüssigkeiten  müssen Vorrichtungen ein-
gebaut werden, die bei Druckabfall ein Zurücksteigen der Flüssigkeit in die 
Leitung oder in das Entnahmegefäss verhindern (Sicherheitsflasche bzw. 
Tauchung). 

Č Behälter und Apparate, die unter Überdruck gesetzt oder in geschlossenem 
Zustand erhitzt werden, müssen in der Regel mit einem Manometer  
(höchstzulässigen Druck rot markieren) und einer Überdrucksicherung  
(Sicherheitsventil und Berstscheibe) versehen werden. Dabei sind auch 
sich allenfalls während der Reaktion bildende Gase zu berücksichtigen. 

Č Wenn die Apparatur aufgeheizt oder abgekühlt werden soll, sind auch die 
dadurch entstehenden thermischen Spannungen  zu berücksichtigen. 

Č Prüfe vor Beginn der Reaktion die Apparatur auf ihre Dichtigkeit . 

Č Falls Versuche mit brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten, die brennbare 
Dämpfe bilden können, durchgeführt werden, muss vor Beginn der Reak-
tion die in der Apparatur befindliche Luft entfernt werden. 

Č Achte darauf, dass bei Beginn der Reaktion in der Umgebung der Appara-
tur keine Lösungsmittelbehälter  stehen. 
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Č Falls die Gefahr besteht, dass die zulässige Betriebstemperatur oder der 
zulässige Betriebsdruck überschritten werden könnte, ist die Reaktion 
sofort zu unterbrechen (Heizung aus, ggf. Notkühlung). 

Č Die Apparatur darf erst nach dem Herstellen des Druckausgleiches  mit 
der Atmosphäre geöffnet werden. Achte darauf, dass dabei keine gefährli-
chen Stoffe in die Umgebung austreten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatur: 
Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand e.V. (BAGUV); Abteilung Unfall-

verhütung und Arbeitsmedizin (Hrsg.): Sicheres Arbeiten in chemischen Laboratorien; Einführung 
für Studenten; 2. Auflage; Deutschland, 1988  

Petrozzi, S.: Richtlinien für Sicherheit und Umweltschutz im Hochdrucklabor; ETH Zürich; Zürich; 1994 
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3.3 Arbeiten in Reinräumen  

Das Ätzen wird an der ETHZ in der Mikromechanik, der Mikro- resp. Quantenelek-
tronik und in der Höchstfrequenztechnik zur Herstellung winziger Werkzeuge oder 
elektronischer Bauteile verwendet. Diese werden wegen ihrer geringen Grösse nicht 
mechanisch hergestellt, sondern aus dem Rohmaterial herausgeätzt. Dabei werden 
starke Säuren und Laugen verwendet. Um die Werkteile vor Staub oder anderen 
Verunreinigungen zu schützen, wird in speziellen Reinräumen gearbeitet. Nachfol-
gend einige Hinweise, die Du einerseits aus Sicherheitsgründen und andererseits 
aus Gründen der Qualitätssicherung befolgen musst, wenn Du Ätzversuche in Rein-
räumen durchführst. 

3.3.1 Allgemeines Verhalten  

Č Reinräume dürfen nur durch die Schleuse und nur in vollständiger Rein-
raumkleidung  (Mantel, Laborschuhe oder Überzieher, Haube) betreten 
werden. Für BesucherInnen stehen Einwegoveralls zur Verfügung. 

Č Ätzversuche dürfen nur nach Einführung  durch die/den Verantwortliche/n 
durchgeführt werden. Benütze nur Geräte, in deren Gebrauch Du einge-
wiesen wurdest. 

Č Arbeite nie alleine  im Reinraum. 

Č Trage immer eine Schutzbrille , beim Umgang mit grösseren Menge von 
Säuren oder Laugen einen Gesichtsschutzschild und spezielle Hand-
schuhe. 

Č Fasse Maskenhalter und andere Dinge, die mit Werkstücken in Kontakt 
kommen, nur mit Handschuhen an. 

Č Vermeide unnötige Papiere  im Reinraum. Deponiere nie Papier im Ar-
beitsbereich der Flow-Boxes. 

3.3.2 Umgang mit Chemikalien  

Č Becher mit Chemikalien  müssen zugedeckt und deutlich angeschrieben 
werden. Mindestens folgende Angaben: 

Č - Name der Substanz 

Č - Bruttoformel 

Č - Einfülldatum 

Č - Verantwortliche/r 

Č Die für das Ätzen verwendeten Säuren und Laugen  sind stark ätzend . 
Beachte deshalb von Beginn der Arbeit unbedingt die Erste-Hilfe-Hinweise 
zu den einzelnen Chemikalien in Kapitel 3.4.  

Č Lösungsmittel dürfen nur unter Aufsicht auf Heizplatten erwärmt werden. 

Č Reinige heisse Heizplatten nicht mit Lösungsmittel. 

Č Verwende den Fotolack nur bei Gelblicht . 

Č Entsorge Deine Chemikalien  nach Gebrauch nach den vorgegebenen 
Richtlinien (Einführung) und reinige Deine Glaswaren.  
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3.3.3 Geräte  

Č Sorge vor dem Einschalten eines Gerätes  dafür, dass alle nötigen 
Medien (Kühlwasser, Pressluft etc.) zur Verfügung stehen.  

Č Sorge nach Beendigung der Arbeit für eine ordnungsgemässes Abschal -
ten der Geräte  und Medien (Kühlzeit etc. beachten). 

Č Defekte Geräte  sowie korrodierte oder defekte Kabel und Ste cker  
müssen sofort einer Aufsichtsperson zur Reparatur gemeldet werden. Ver-
suche nicht, Schäden selbst zu beheben (Isolierband etc.). 
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3.4 Chemikalienliste  

Der folgende Abschnitt informiert Dich über die möglichen Gefährdungen durch die 
an der ETHZ am häufigsten verwendeten Chemikalien. Benütze die Liste immer, 
wenn Du mit Dir unbekannten Chemikalien in Kontakt kommst!  
 
Ist eine Chemikalie nicht in der Liste  enthalten, kann Dir auch das Orginaletikett  
Auskunft über die Gefährlichkeit der Substanz geben (Bsp. siehe unten). Dabei 
werden einerseits Gefahrensymbole  und andererseits die sogenannten R- und S -
Sätze verwendet. Die R-Sätze weisen auf Gefahren hin, die S-Sätze geben Sicher-
heitsratschläge. 

 

 
Auf den beiden folgenden Seiten findest Du eine vollständige Zusammenstellung 
aller R- und S-Sätze.  
Die Hinweise auf R- und S-Sätze auf einer Etikette werden folgendermassen gele-
sen: 
Beispiel (oben): R26/27/28-35 
 zuerst Kombination R-Sätze Nr. 26/27/28 (Sehr giftig beim Ein-

atmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut) 
 dann R-Satz Nr. 35 (Verursacht schwere Verätzungen) 
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